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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 24/0010 

44 - Amt für Bildung und Kultur Datum: 12.01.2024 

Bearb.:  Powitz, Dieter Tel.:-190  öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Kulturausschuss 25.01.2024 Entscheidung 
 
 

Bau des Bildungshaus Norderstedt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kulturausschuss beschließt für den zukünftigen Betrieb des Bildungshauses Norderstedt 
Rahmenöffnungszeiten von Montag bis Sonntag, jeweils von 8:00 bis 22:00 Uhr. 
 
Der Kulturausschuss bittet die Stadtvertretung daher, diese zusätzlichen personellen Anfor-
derungen (gemäß Anlagen) in den Stellenplan des Doppelhaushaltes 2024/2025 aufzuneh-
men. 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Das Bildungshaus Norderstedt wird unter einem Dach drei kulturelle Einrichtungen der Stadt 
– Volkshochschule, Stadtbücherei und Stadtarchiv – beheimaten. Mit der Inbetriebnahme 
wird das Bildungshaus den Nutzer*innen der drei Einrichtungen zwar einen deutlichen und 
zeitgemäßen Mehrwert bieten, darüber hinaus soll das Bildungshaus als Dritter Ort auch 
einen wesentlichen Beitrag zum Miteinander der Stadtgesellschaft leisten.  
 
Zu den acht Kriterien eines Dritten Ortes gehört u. a. die leichte und niedrigschwellige Zu-
gänglichkeit. Diese bezieht sich nicht nur auf den barrierefreien Zugang für Menschen mit 
Einschränkungen, sondern auch auf die Verweilqualität im Haus und insbesondere auf die 
großzügigen Öffnungszeiten des Hauses. Denn: Dritte Orte sind zentrale Treffpunkte einer 
Stadt. Das Bildungshaus Norderstedt soll Anlaufpunkt für alle Norderstedter und Nordersted-
terinnen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen sein. 
 
Das umfassende Betriebskonzept des Bildungshauses wird dem Kulturausschuss voraus-
sichtlich im Sommer 2024 präsentiert. 
 
Da das Bildungshaus im Frühjahr 2025 den Betrieb eröffnet werden soll und dann das not-
wendige Personal dafür eingestellt sein muss, müssen die Stellen bereits frühzeitig im Stel-
lenplan ergänzt werden. 
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Anlagen: 
 

1. Präsentation zum aktuellen Planungsstand des Personalbedarfs 
2. Aufstellung Personalmehrbedarf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
    
 
 
   
 
 
 
   
 
 


	Datum
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Anlage
	SMC_BM_VOTEXT5
	SMC_BM_VOTEXT6

